FPÖ verhöhnt UnfallrentnerInnen

Ein Fall von besonderer Chuzpe ist das Inserat in den Tageszeitungen vom 21.9. 2003, in dem Vizekanzler Haupt und Staatssekretärin Haubner voller Stolz verkünden, dass sie die Unfallrentenbesteuerung aufgehoben hätten. Darin wird wider besseres Wissen die Öffentlichkeit schamlos belogen, über 100.000 UnfallrentnerInnen werden verhöhnt..

Betroffene als Bittsteller

Für die Jahre 2001 und 2002 können UnfallrentnerInnen die abgezogene Steuer zurückfordern, allerdings wird diese nicht automatisch vom Finanzamt ausbezahlt, sondern nur dann, wenn ein Antrag eingereicht wird. Die Betroffenen müssen somit beschwerliche Wege auf sich nehmen, damit sie Geld rückvergütet bekommen, das ihnen zu Unrecht weggenommen wurde. Allerdings ist vielen UnfallrentnerInnen nicht einmal bekannt, dass sie ein Ansuchen stellen müssen. Wie sonst ist zu erklären, dass für das Jahr 2001 erst etwa der Hälfe der betroffenen Personen die Besteuerung der Unfallrenten refundiert wurde und der Finanzminister eine Info-Kampagne starten wollte.  

UnfallrentnerInnen werden 2003 zur Grasser-Kassa gebeten 

Im Jahr 2003 ist die Unfallrentenbesteuerung wieder in Kraft, für UnfallrentnerInnen bedeutet dies eine Pensionskürzung von bis zu 30 Prozent im Monat. Im Unterschied zu den Jahren 2001 und 2002 schauen die Betroffenen dieses Mal jedoch ganz durch die Finger, da es keine Rückvergütung gibt. Eine Neuregelung des Gesetzes ist für den Finanzminister – und offensichtlich auch für die FPÖ-Regierungsmitglieder – kein Thema. 
SPÖ fordert rückwirkende Abschaffung

172,6 Mio. Euro haben UnfallrentnerInnen ins Budget eingezahlt, ohne einen Nutzen davon zu haben. Dieses Faktum wird von der FPÖ natürlich ausgeblendet, da sie selbst es war, die gemeinsam mit der ÖVP behinderten Menschen diese enorme Belastung aufgebürdet hat.

Anstatt mit tatsachenwidrigen Behauptungen aufzutreten, sollte die FPÖ lieber Druck auf den Finanzminister ausüben und die rückwirkende Abschaffung der Unfallrentenbesteuerung für das Jahr 2003 einfordern. Ein diesbezüglicher Antrag wird von der SPÖ jedenfalls eingebracht. 

Ein Betroffener berichtet 
Mein Name ist Ing. Herbert MALLINGER, ich bin 1940 geboren und komme aus Linz
mein erlernter Beruf ist Maschinenschlosser, den ich 3 Jahre ausgeübt habe,
im 2. Bildungsweg besuchte ich die HTL Fachrichtung Maschinenbau u. maturierte 1969.
Mit 24 Jahren hatte ich einen Arbeitsunfall mit HalswirbelbruchC6/C7 und bin seither querschnittgelähmt. Unfallfolge: Lähmung der Beine, Teillähmung der linken Hand, Lähmung der Blase und des Darmes. Ich wurde im UKH-Linz und anschließend im Rehazentrum Tobelbad  rehabilitiert.
Meine Unfallrente betrug im Jahre 1965: 1456.-ATS.-meine Invaliditätspension 1047.-ATS
Am 15. September 1969 begann ich mit 29 Jahren wieder zu arbeiten und zwar in der damaligen VOEST Abteilung Maschinenbau und arbeitete durchgehend Vollzeit bis 31. Dezember  2000, meinem vollendeten 60. Lebensjahr
Es war mein Bestreben:
- Leistung zu erbringen, entsprechend Einkommen zu verdienen
- eigene Sozialversicherungsjahre zu erwerben
- nie ein Sozialfall zu werden
Nach der Einführung der Unfallrentenbesteuerung wurde eine Maßnahme geschaffen, die jenen Menschen die zu mehr als 70% versehrt sind, eine finanzielle Erleichterung bieten sollte:
Erhöhung der Zusatzrente von 20% auf 50%: zur „Abfederung“ der Unfallrentenbesteuerung:
Zusatzrente vor Einführung der Unfallrentenbesteuerung/Monat      

   1640.-
Zusatzrente nach Einführung der Unfallrentenbesteuerung/Monat


   4099.-
Erhöhung der Zusatzrente /Monat






   2459.-
Im Jahr 2003 wird keinerlei Rückvergütung der Unfallrentenbesteuerung vorgenommen, so dass Herr Ing. Herbert MALLINGER ins Budget folgende Summe einzahlt:
Voraussichtliche Einkommensteuer mit 
Unfallrentenbesteuerung für 2003 in € 
  




10.484.-
Erhöhung der Zusatzrente( 178,7 € x 14)





- 2.501,83.-
Voraussichtliche Steuerleistung unter Abzug der erhöhten Zusatzrente
7.982,82
Eine Berufstätigkeit als Querschnittgelähmter ist mit eiserner Disziplin, Entbehrungen bezüglich privater Interessen und überproportionalem Einsatz verbunden .
Mit Antritt meiner Berufsunfähigkeitspension (mit vollendetem 60 Lebensjahr)  wurde meine Lebensplanung bezüglich Pension nicht erfüllt.
